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Zur 2. Änderung des FNP der Stadt Vöhrenbach im Bereich des Bebauungsplans "PV-Rappen-
eck I“ nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Grundsätzlich bestehen gegen die vorliegende Planung keine Bedenken. Zum zugehörigen Bebauungsplan 
„PV-Freiflächenanlage Rappeneck I“ geben wir im parallellaufenden Bebauungsplanvorhaben im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung mit Schreiben vom 20.09.2024 unsere detaillierte Stellungnahme ab. Die aus 
Wasser- und Bodenschutzsicht zu beachtenden Belange finden sich in der genannten Stellungnahme und 
sind zudem auch hier aufgeführt: 
 

Abwasser 

Neben den bereits im Bebauungsplan genannten Verfahren zur Schmutz- und Niederschlagswasserbehand-
lung und -ableitung ist Folgendes zu ergänzen: 

Nach § 55 Abs. 2 WHG in Verbindung mit der Verordnung über die dezentrale Beseitigung von Nieder-
schlagswasser vom 22.03.1999 besteht die Sollvorgabe, dass u. a. bei der Bebauung von Grundstücken 
das Niederschlagswasser dezentral zu bewirtschaften ist, sofern dies schadlos möglich ist (siehe Unter-
punkt Dezentrale Beseitigung).  

Dezentrale Beseitigung 

Eine dezentrale Bewirtschaftung kann entweder durch eine Versickerung über eine mindestens 30 cm 
starke belebte Bodenzone, Versickerung über technische Anlage (Vorbehandlung und Rigolen) die direkte 
ortsnahe Gewässereinleitung (ggf. gepuffert) oder eine Kombilösung erfolgen. Für stark beanspruchte Flä-
chen können weitergehende Anforderungen (Vorbehandlung) erforderlich sein. 

Für die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser, das nicht den Anforderungen der erlaubnisfreien 
Beseitigung gemäß § 2 der Niederschlagswasserverordnung unterfällt, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. Im Falle der Erlaubnisfreiheit ist die Niederschlagswasserbeseitigung von bebauten oder be-
festigten Flächen > 1200 m² der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 

Vorbehandlung 

 zu verwendender Leitfaden:  

LUBW (2005): Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten, Link:  
https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/15581 

Für das auf den Dachflächen und den befestigten Freiflächen (PKW-Stellplätze, Umschlagplätze, Straßen) 
anfallende Niederschlagswasser ist eine Bewertung gemäß o.g. Leitfaden im Hinblick auf die mögliche 
stoffliche Belastung und ggf. erforderliche Behandlung durchzuführen. 

Nicht tolerierbar verschmutztes Niederschlagswasser (z. B. entsprechend verschmutztes Straßenabwasser) 
muss vor der Versickerung bzw. Einleitung in den Regenwasserkanal durch geeignete Maßnahmen vorbe-
handelt werden. Ist eine ausreichende Vorbehandlung nicht möglich, ist das Niederschlagswasser dem 
Schmutzwasserkanal zuzuleiten. Flächen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen wasser-
dicht und mit einem definierten Ablauf ausgeführt werden. Bei der Entwässerung dieser Flächen ist eine 
Einleitung in die Kanalisation eventuell erst nach Vorschalten von Anlagen zur Abwasserbehandlung/ Rück-
haltung möglich. 

Anerkannte Regeln der Technik 

Anlagen zur Versickerung, Behandlung und Rückhaltung von Niederschlagswasser müssen den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
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Dacheindeckungen 

Niederschlagswasser von nicht beschichteten oder nicht in ähnlicher Weise behandelten metallischen Dä-
chern aus Kupfer, Zink oder Blei darf ohne wasserrechtliche Erlaubnis nicht dezentral versickert oder in ein 
Gewässer eingeleitet werden.  

Wild abfließendes Niederschlagswasser bzw. Grundwasser 

Wild abfließendes Niederschlagwasser und/oder Grundwasser, welches dem Plangebiet ggf. störend zuflie-
ßen kann, darf weder der Misch- noch der Schmutzwasserkanalisation zugeleitet werden, sondern ist durch 
geeignete Maßnahmen möglichst ortsnah zu bewirtschaften. Ggf. dafür notwendige Versickerungen sollen 
eine mindestens 30 cm mächtige belebte Oberbodenzone aufweisen. Sofern eine Einleitung ins Gewässer 
erforderlich ist, ist o.g. Arbeitshilfe (siehe Regenrückhaltung) zu beachten. 

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf nicht zum Nach-
teil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers 
darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert wer-
den (§ 37 Abs.1 WHG). 

Starkregen / Sturzfluten aus dem Außenbereich 

Informationen zur Eigenvorsorge gegen Hochwasser und Überschwemmungen sowie zu Starkregen sind zu 
finden unter: 

- UM BW (2022): Drei Strategien für hochwasserangepasstes Bauen, Link: https://www.hochwas-
ser.baden-wuerttemberg.de/bauvorsorge 

- UM BW (2022): Starkregen, Link: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/was-
ser/starkregen 

Wir weisen darauf hin, dass die Bebauungsplanfläche auch bei den derzeit in Bearbeitung befindlichen 
Konzepten zum wasserwirtschaftlichen Management von Starkregenereignissen zu berücksichtigen ist. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Vermeidung und Verrin-
gerung von Hochwasserschäden zu berücksichtigen. Hierzu gehört auch das von Starkregen ausgehende 
Hochwasser. Daher sind entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen der Erschließung vorzusehen. Ent-
sprechend § 9 Abs. (1) Nr. 16 BauGB können Flächen für den Starkregenschutz, z.B. für Rückhalt, Ablei-
tung, Versickerung etc. festgesetzt werden. 

Bis zur Offenlage ist zu prüfen, ob diesbezüglich weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind.  

Bodenschutz 

→ zu verwendende Grundlagen:  

- Ökokonto-Verordnung (ÖKVO, 2010) 

- LUBW (2024): Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung - Fortschrei-
bung 2024: https://pd.lubw.de/10636  

- LUBW (2010): Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit, Leitfaden für Planungen und 
Gestattungsverfahren, Bodenschutz Bd. 23, Link: https://pd.lubw.de/55861 

Schutzgut Boden in der Umweltprüfung  

Die geplante Maßnahme stellt einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden dar. Infolge von bauli-
chen Maßnahmen (Versiegelung, Bautätigkeiten etc.) werden Flächen ihrer natürlichen Bodenfunktionen 
insbesondere als Standort für Kulturpflanzen, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und als Filter und 
Puffer für Schadstoffe sowie zur Grundwasserneubildung entzogen. 
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Den vorliegenden Umweltbericht haben wir diesbezüglich geprüft. Die Ermittlung der Bodenwertstufen ist 
nachvollziehbar und kann für eine detaillierte Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Bo-
den herangezogen werden. Aus unserer Sicht ist jedoch noch eine konkrete Bewertung und Darstellung im 
Umweltbericht diesbezüglich erforderlich, da über die reine Versiegelung hinaus weitere Beeinträchtigun-
gen der Bodenfunktionen zu erwarten sind. Dies sind z.B. zu einem gewissen Grad die Bereiche unter den 
überstellten Flächen (Abwertung der Bodenfunktionen Standort für Kulturpflanzen sowie Ausgleichskörper 
Wasserkreislauf) sowie auch die Areale zwischen den Modulen (durch Verdichtungen, Abgrabungen und 
Aufschüttungen). Zu den genannten Punkten sollten bis zur Offenlage Angaben gemacht und entspre-
chende Ausgleichsbedarfe bestimmt werden. Für eine frühzeitige Abstimmung stehen wir gerne zur Verfü-
gung. 

Flächenversiegelung 

Die Bodenversiegelung ist gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sowie im Sinne der Erhaltung einer naturnahen klein-
räumigen Wasserbilanz auf das notwendige Maß zu beschränken. Dazu sind folgende Punkte zu beachten 
und im Bebauungsplan festzusetzen: 

- Die Erschließungsflächen (Straßen, Wege etc.) sind auf das technisch vertretbare Mindestmaß zu 
begrenzen, um die Versiegelungsfläche zu minimieren. 

- Neben den Fahrbahnen sollen möglichst Grünstreifen, Vegetationsflächen und Gehölzpflanzungen 
zur Erhöhung der Verdunstung und Versickerung angelegt werden.  

- Park-, Stellplatz- und Hofflächen sowie Zufahrts- und Gartenwege etc., bei denen eine Verunreini-
gung durch Lagerung/ Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, betrieblichen Verkehr, Fahrzeug-
reinigung/ -wartung o.ä. nicht zu erwarten ist, sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z. B. Rasen-
gittersteine, Rasenfugenpflaster, breitfugiges Pflaster, Schotterrasen, Schotter- oder Kiesbeläge 
etc.), ggf. zusätzlich mit bewachsenen Versickerungsmulden, herzustellen. Für die Flächenbeläge 
ist ein Abflussbeiwert von 0,5 oder weniger festzusetzen. Die Verwendung von wasserdurchlässi-
gen Flächenbelägen im Bereich von Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis. 

Bodenschutzkonzept und Bodenkundliche Baubegleitung 

Gemäß § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) ist bei Vorhaben, die auf mehr 
als 0,5 Hektar auf natürliche Böden einwirken, vom Vorhabenträger ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. 
Beträgt die Fläche, auf der ein Vorhaben ausgeführt wird, mehr als 1,0 Hektar, so kann das Amt für Um-
welt, Wasser- und Bodenschutz als zuständige Bodenschutz- und Altlastenbehörde vom Vorhabenträger 
die Bestellung einer fachkundigen bodenkundlichen Baubegleitung verlangen, welche die Einhaltung der 
Vorgaben aus dem Bodenschutzkonzept überwacht.  

Erfahrungsgemäß wird bei Durchführung der vorgesehenen baulichen Maßnahmen (Versiegelung, Erschlie-
ßungsarbeiten, flächenhafte Befahrung mit schwerem Gerät, Bodenumlagerungen etc.) im Bereich des ge-
samten Plangebietes (4 ha) auf natürliche Böden eingewirkt.  

Das Bodenschutzkonzept ist mit dem Bauantrag für die FFPV-Anlage vorzulegen. Die Anforderungen aus 
der DIN 19639 lassen sich für FFPV-Anlagen reduzieren. Wir empfehlen die inhaltlichen Anforderungen an 
das Bodenschutzkonzept frühzeitig mit der hiesigen Behörde abzustimmen. Das Erfordernis eines Boden-
schutzkonzeptes für die FFPV-Anlage entspricht dem landesweit abgestimmten Vorgehen. 

Anbei erhalten Sie ein Standard-Beispiel für Bodenschutzkonzepte (BSK) bei Freiflächenphotovoltaikanla-
gen. Dieses kann zur Orientierung für das aktuelle Vorhaben verwendet werden. Das Bodenschutzkonzept 
ist mit dem Bauantrag des Bebauungsplans für die FFPV-Anlage vorzulegen. 
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Weiterhin kann die Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 3 LBodSchAG ab einer Vorhabengröße von 1,0 ha 
eine Bodenkundliche Baubegleitung verlangen, welche die Einhaltung der Vorgaben aus dem Bodenschutz-
konzept überwacht. Da diese Größenschwelle bei der geplanten FFPV-Anlage deutlich überschritten wird, 
wird im konkreten Fall eine solche Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) erforderlich. 

Umgang mit Bodenmaterial 

 zu verwendender Leitfaden: LRA SBK (2019): Leitfaden zum Umgang mit Bodenaushub, 
Link: https://www.lrasbk.de/media/custom/2961_2467_1.PDF 

 zu verwendende Literatur: LRA SBK (2023): Bodenauffüllungen und –abgrabungen im Außenbe-
reich, Merkblatt, Link: https://www.lrasbk.de/media/custom/2961_7024_1.PDF 

Der Entwurf des Bebauungsplanes enthält bereits im Wesentlichen die zu beachtenden Vorgaben für den 
sachgerechten Umgang mit Bodenmaterial im Sinne des Bodenschutzes. Im Folgenden werden noch An-
passungen bzw. Ergänzungen angegeben: 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei 
wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhal-
ten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

Das bei den Bautätigkeiten anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach humosem Oberboden und kulturfä-
higem Unterboden auszubauen und soweit als möglich an geeigneten Stellen innerhalb des Plangebietes 
wiederzuverwerten (z. B. zum Massenausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. In diesem 
Zusammenhang empfehlen wir, zu überprüfen, ob durch eine Anpassung des Straßen- und Gebäudeni-
veaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort verwendet werden kön-
nen. Bei der Verwertung von Bodenmaterial ist die DIN 19731 zu beachten. 

Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden und kultivierbarem Unterboden ist möglichst zu vermei-
den. Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat diese in max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die 
durch Profilierung und Glättung vor Vernässung zu schützen sind. Bei längeren Lagerungszeiten sind die 
Mieten mit geeigneten Pflanzenarten zu begrünen. 

Bodenverdichtungen und -belastungen sind zu minimieren, damit ein ausreichender Wurzelraum für ge-
plante Begrünungen und eine flächige Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet ist. Erdarbeiten 
sollten daher grundsätzlich nur auf gut abgetrocknetem und bröseligem Boden und bei niederschlagsfreier 
Witterung erfolgen. 

Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. Wenn das Befahren unvermeidlich ist, darf der Boden 
nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer Bodenbelastung (< 4 N/cm²) befahren werden.  

Baustraßen sollen möglichst dort geplant werden, wo später befestigte Flächen sind. Durch Befahrung mit 
Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzu-
lockern. 

Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antransportiert und eingebaut wird, ist vor dem 
Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Selbiges gilt für mineralische Abfälle zur Verwertung 
(z. B. Recycling-Bauschutt), sofern diese nicht einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein ent-
sprechender Nachweis (Herkunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen und 
unaufgefordert an das Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - zu übermitteln.  

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in oder unter die durchwurzelbare 
Bodenschicht sind die Vorsorge- bzw. Materialwertewerte der Bundes Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhalten. 

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial, das der Errichtung technischer 
Bauwerke dient, sind die Vorgaben der Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung des Landesamts für Denkmalpflege als Träger öffentli-
cher Belange im oben genannten Verfahren.  
 
Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen zu der Planung in vorliegender Form keine Be-
denken. Archäologische Kulturdenkmale sind entweder nicht betroffen oder wegen 
der Geringfügigkeit der zu erwartenden Bodeneingriffe nicht gefährdet. 
 
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege bitten wir um Berücksichtigung der Re-
gelungen der §§ 20 und 27 DSchG: 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-
schutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 
Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwider-
handlungen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Si-
cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schrift-
lich in Kenntnis gesetzt werden. 
Wir bitten diesen Hinweis in die Planunterlagen, sofern nicht bereits enthalten, zu 
übernehmen. 
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Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen nach aktuellem Sachstand keine 
Anregungen oder Bedenken. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Mathias Nicke 
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 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Vöhrenbach im Bereich des 

Bebauungsplans "PV-Rappeneck I" der Stadt Vöhrenbach; 

hier: Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs.1 BauGB 

Schreiben des Planungsbüros GLU GmbH Jena vom 12.08.2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Planungsvorhaben. 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium 

Freiburg nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen und seiner regionalen 

Kenntnisse zu den Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben berührt werden, wie 

folgt Stellung: 

1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen 

 Geologie  

Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Geologischen 

Karte von Baden-Württemberg 1: 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer 

entnommen werden. Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen 

Einheiten bieten die geowissenschaftlichen Informationsportale LGRBwissen 

und LithoLex. 

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie
https://litholex.bgr.de/
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 Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Einheiten von Baden-

Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer abrufbar. Nähere Informationen zu 

den geogenen Grundgehalten sind im geowissenschaftlichen Informationsportal 

LGRBwissen beschrieben. 

 Bodenkunde 

Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der Boden-

funktionen nach § 2 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) können 

unter https://maps.lgrb-bw.de/ in Form der BK50 abgerufen werden. 

Generell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Abs. 1 Landes-Boden-

schutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und schonen-

den Umgang mit Boden zu achten. Dies beinhaltet u. a. die bevorzugte Inan-

spruchnahme von weniger wertvollen Böden. Ergänzend dazu sollten Moore 

und Anmoore (u. a. als klimarelevante Kohlenstoffspeicher) sowie andere Böden 

mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (vgl. LGRB-

wissen, Bodenbewertung – Archivfunktion, https://lgrbwissen.lgrb-bw.de) bei 

Planvorhaben aufgrund ihrer besonderen Schutzwürdigkeit möglichst nicht in 

Anspruch genommen werden. 

Bodenkundliche Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planun-

gen, wie z. B. Bebauungspläne, beurteilt, wenn Informationen zu Art und Umfang 

der Eingriffe vorliegen. 

2. Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher 

Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszü-

gen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geo-

technisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeologischer 

bzw. geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 

Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

 Ingenieurgeologie 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können im Kartenviewer des 

LGRB abgerufen werden. 

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
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Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten 

Planungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Ein-

griffe in den Untergrund näher bekannt sind. Potenziell vorhandene oder nach-

gewiesene Geogefahren (insbesondere Massenbewegungen und Verkars-

tungsstrukturen) können vorab in der Ingenieurgeologischen Gefahrenhinweis-

karte von Baden-Württemberg abgerufen werden. 

 Hydrogeologie 

Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbeitung durch das 

LGRB statt. 

 Geothermie  

Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Untergrundverhältnissen 

sind im Informationssystem „Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg“ 

(ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste Informationen (Möglichkeiten und Ein-

schränkungen) zur geothermischen Nutzung des Untergrundes mit Erdwärme-

sonden und Erdwärmekollektoren. Bitte nehmen Sie vor Verwendung des In-

formationssystems die Erläuterungen zur Kenntnis. 

 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)  

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 

Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

3. Landesbergdirektion 

 Bergbau 

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen von bergbehördlicher 

Seite keine Einwendungen. 

Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach Geologie-
datengesetz (GeolDG) 

Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten besteht nach 

den Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht 

https://geogefahren.lgrb-bw.de/
https://geogefahren.lgrb-bw.de/
https://isong.lgrb-bw.de/
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gegenüber dem LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal 

zur Verfügung. 

Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet  

Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbezogene Informationen 

können fachübergreifend und maßstabsabhängig der LGRBhomepage entnommen 

werden. Bitte nutzen Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen.  

Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. 

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Planungsträger.   

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Mirsada Gehring-Krso 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite Datenschutz-

erklärungen unter dem Titel: 

9-01F: Allgemeine Datenschutzerklärung des LGRB (pdf, 182 KB)  

Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt. 

https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/
https://www.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/9-01F.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/9-01F.pdf

